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Index

72/02 Studienrecht allgemein

Norm

AHStG §13 Abs3;

UniStG 1997 §17 idF 1998/I/131;

Rechtssatz

Unter Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte des § 17 UniStG räumt diese Bestimmung den Studierenden (nur)

insoweit die Möglichkeit ein, ihr Studium individuell zu gestalten, als dadurch einem Ausbildungsziel entsprochen wird,

dem andernfalls nicht oder nicht hinreichend Genüge getan werden könnte. Ebenso wie es Sinn und Zweck des

seinerzeitigen studium irregulare war, dem - beru>ich oder wissenschaftlich motivierten - individuellen

Ausbildungsbedarf des Studierenden zu dienen, setzt die Einrichtung des individuellen Diplomstudiums grundlegend

voraus, dass es zur Erreichung eines näher bestimmten Ausbildungszieles notwendig ist. Fehlt es an einem

entsprechenden individuellen Ausbildungsbedarf, so mangelt es an einer grundlegenden Voraussetzung für ein

individuelles Diplomstudium; für eine Genehmigung ist diesfalls kein Raum.
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